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Wichtige Rufnummern 

•	 Corona-Informationstelefon im Gesundheitsamt in Freiburg: 
0761 2187-3003 (Montag bis Freitag, 08:00 - 16:00 Uhr)

•	 Hotline für Bürgerinnen und Bürger beim Landesgesund-
heitsamt: 0711 904-39555 (Montag bis Sonntag, 09:00 - 18:00 
Uhr)

•	 Gemeindeverwaltung Oberried:07661 9305-0 bzw. bekannte 
Durchwahlnummern (Montag bis Freitag, 09:00 - 12:00 Uhr) 
oder gemeinde@oberried.de

  
Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coron-
avirus: 
Telefon: 030 346465100 
Mo - Do 8:00 bis 18:00 Uhr 
Fr 8:00 bis 12:00 Uhr 
     
Infotelefon des Bundeswirtschaftsministeriums zum Corona-
virus (nur wirtschaftsbezogene Fragen): 
Telefon: 030 18 615 6187 
E-Mail: buergerdialog@bmwi.bund.de 
Mo- Fr 9:00 bis 17:00 Uhr   
   
Krisentelefon & weitere Beratungshilfen  
Psychosoziales Krisentelefon 
Telefon: 0761 2187-2991 oder -2992 
(Montag bis Freitag, 9:00 - 17:00 Uhr) 
Hotline für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen - es 
beraten Mitarbeiter der gemeindepsychiatrischen Verbünde 
der Stadt Freiburg und der Landkreise Emmendingen und 
Breisgau-Hochschwarzwald. 
     
Beratungstelefon des Jugendamtes Breisgau-Hochschwarz-
wald? 
Für Familien bei (drohenden) Krisen und Konflikten und für weite-
re Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten: 
Telefon: 0761 2187-2624 
(Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) 
oder weitere Info und Kontakt über 
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
     
„Nummer gegen Kummer“ Kinder- und Jugendtelefon:  
Telefon: 116 111 

montags bis samstags von 14 - 20 Uhr (anonym und kostenlos 
vom Handy und Festnetz) 
oder Info und Kontakt über www.nummergegenkummer.de 

Frauen- und Kinderschutzhaus Freiburg: Telefon: 0761 31072 
     
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 
Telefon: 08000 / 116 016 
(kostenlos, auch vom Mobiltelefon) 
Info und Kontakt auch unter www.hilfetelefon.de 
     
Hilfe bei sexuellem Missbrauch: 
Telefon: 0800 / 22 55 530 
(kostenfrei und anonym) 
Info und Kontakt auch unter beauftragter-missbrauch.de 
     
Elterntelefon - „Nummer gegen Kummer“ 
Telefon: 0800 1110 550 
(kostenlos) Montag bis Freitag 9 - 11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17 - 19 Uhr 
     
Sorgentelefon für Angehörige von Menschen mit
 Suchtproblemen: 
Telefon: 06062 / 607 67 
Zu erreichen Freitag - Sonntag und an Feiertagen in der Zeit von 
8 - 22 Uhr. Info und Kontakt auch unter www.drk.de     
 

Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums für allgemeine 
wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus: 
Telefon: 030 18615 1515 
Mo- Fr 9:00 bis 17:00 Uhr 
     
Beantragung von Kurzarbeitergeld: 
(Zuständig ist die örtliche Arbeitsagentur) 
Unternehmerhotline der Bundesagentur: 
Telefon: 0800 45555 20 
     
Hotline für Fragen zu Ausnahmegenehmigungen bei der Aus-
fuhr von Schutzausrüstung: 
BAFA-Hotline: 06196 908-1444 
E-Mail: schutzausruestung@bafa.bund.de    
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr

Donnerstag, 16.04.2020: 
Schwabentor-Apotheke, Tel.: 0761 - 3 42 43, Oberlinden 22, 
79098 Freiburg (Innenstadt) 
Freitag, 17.04.2020: 
Brunnen-Apotheke Freiburg, Tel.: 0761 - 3 29 99, Bertoldstr. 8, 
79098 Freiburg (Innenstadt) 
Samstag, 18.04.2020: 
Apotheke St. Gallus Kirchzarten, Tel.: 07661 - 50 47, Hauptstr. 17, 
79199 Kirchzarten 
Sonntag, 19.04.2020: 
Breisgau-Apotheke am Hauptbahnhof, Tel.: 0761 - 2 42 88, 
Eisenbahnstr. 64, 79098 Freiburg (Innenstadt) 
Montag, 20.04.2020: 
Urban-Apotheke Herdern, Tel.: 0761 - 3 89 96 30, Hauptstr. 58, 
79104 Freiburg (Herdern) 
Dienstag, 21.04.2020: 
Bären-Apotheke Kappel, Tel.: 0761 - 6 00 81 86, Moosmattenstr. 5, 
79117 Freiburg (Kappel) 
Mittwoch, 22.04.2020: 
Apotheke am Theater in Freiburg, Tel.: 0761 - 3 92 12, Bertoldstr. 31, 
79098 Freiburg (Innenstadt) 
Donnerstag, 23.04.2020: 
St. Barbara-Apotheke Littenweiler, Tel.: 0761 - 61 12 60, 
Lindenmattenstr. 40, 79117 Freiburg (Littenweiler) 
  
Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren 
Sie unter: 
www.lak-bw.de/notdienstportal, info@lak-bw.de, 
Tel. 0711 / 99347-0

In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Hauptamt N. N.  Tel. 07661 93 05 -11 gemeinde@oberried.de                                       

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661 93 05-12 gemeinde@oberried.de

Zentrale/Bürgerbüro/
Fundbüro/Klosterscheune Frau Lauby Tel. 07661 93 05-0  karin.lauby@oberried.de 

    Fax 07661 9305-88

Rechnungsamt: Frau Leimroth Tel. 07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
  Frau Fuß Tel. 07661 9305 66 ursula.fuss@oberried.de                                                      

Einwohnermelde- /Passamt Herr Mäder Tel. 07661 93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de                                                               

Standesamt Frau Wehrle Tel. 07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de                                                   

Forstbetrieb Herr Strauch Tel.  0162 2550722 jens-uwe.strauch@lkbh.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661 93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661 93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Bauhof Herr Riesterer Tel.  07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Frau Johner  (Schulleiterin) Tel. 07661 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661 98 08-44

  Frau Riesterer (Sekretariat) Bürozeiten Fr. Riesterer:  Mo., Mi. und Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661 90 79 80, Fax: 07661 90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de
Jugendbeteiligung Frau Constanze Dunst, Tel. 0761 2187-2519, e-Mail: constanze.dunst@lkbh.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761 8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661 979190
Alkofon              0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800 1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661 98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 07661 61605 
Begl. Pflegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661 64 32
Frau Bottler 07661 68 55
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661 93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661 3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176 18 96 54 88
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661 62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761 36 122

Ärzte
ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 
Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 
Freiburger Notfallpraxis für Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  18 - 08 Uhr; Mi, Fr: 16 - 08 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 08 Uhr 
Freiburger Notfallpraxis für Kinder - Tel. 0761 80 99 800
Mo – Do: 19 – 22:30 / Fr: 16 – 22:30 / Sa, So und Feiertag 8 -22:30 Uhr,  
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstrasse 1, 79104 Freiburg  
Ab 22:30 Uhr bis um 8 Uhr am Folgetag die Notfallbehandlung durch das 
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums, Mathil-
denstrasse 1 (Anfahrt über Heiliggeiststrasse 1) in 79106 Freiburg 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761 88 50 82 30
Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171 1 73 06 14
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Meldescheine 
Bitte denken sie daran die Meldescheine des 1. Quartals im Rat-
haus in den Briefkasten einzuwerfen, zu Händen Frau Lauby, da-
mit wir die Kurtaxeabrechnung vornehmen können. 

Vielen Dank! 

  
 

Sperrung Waldweg
Wegen Bauarbeiten ist der Waldweg ab Silberbergstraße 4 
(Turbinenhaus) unterhalb Hofsgrund vom 4. Mai 2020 bis 
voraussichtlich 4.September 2020 gesperrt. 
Wir bitten um Beachtung. 

 
 
 
Natur und Landschaft genießen - aber bitte 
mit Rücksicht und Beachtung der Regeln und 
Vorschriften   
Jedermann hat das Recht auf Erholung in der freien Landschaft. Die-
se freie Betretungsrecht muss jeder Grundeigentümer aufgrund der 
Sozialpflichtigkeit seines Grundeigentums dulden. Seine Pflicht zur 
Duldung gilt aber nicht schrankenlos. Gesetzliche Betretungsver-
bote sind zu beachten! Was gilt nun im Einzelnen? 
  
Gebot der Rücksichtnahme 
Jeder Erholungssuchende muss nach § 43 Landesnaturschutzgesetz 
auf die Belange der Grundstückseigentümer und Nutzungsberech-
tigten Rücksicht nehmen. Dazu fragt er sich am besten: „Wenn	das	
mein	Feld/meine	Wiese	wäre,	fände	ich	dann	das	toll,	wenn	Fremde	sich	
so	verhielten,	wie	ich	das	gerade	vorhabe?“ 
  
Betreten der freien Landschaft 
Im Gegensatz zum Wald darf die freie Landschaft nicht auf der gan-
zen Fläche, sondern nur auf Straßen und Wegen (öffentlichen und 
privaten) sowie auf ungenutzten Grundflächen betreten werden. 
Ungenutzte Flächen sind Ödlandflächen, aber auch Stoppelfelder 
nach der Ernte und vor der erneuten Bestellung. 

Landwirtschaftliche Flächen unterliegen nach § 44 Landesna-
turschutzgesetz einem gesetzlichen Betretungsverbot:
•	 Äcker in der Zeit zwischen Saat oder Feldbestellung und Ernte
•	 Grünland (Wiesen und Weiden) in der Zeit des Aufwuchses und 

der Beweidung, d.h. ab dem Einsetzen der Vegetation im Frühjahr 
(März) bis zur Winterruhe im Herbst (Ende Oktober).

•	 Sonderkulturen wie Obst oder Reben während des ganzen Jahres
 
Das Betretungsverbot gilt immer und zwar unabhängig davon, ob 
der Landwirt seine Fläche eingezäunt hat oder nicht. Er darf sein 
Grundstück zum Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen oder bei 
Beweidung einzäunen, muss es aber nicht. 
  
Betreten des Waldes 
Aber auch im Wald gibt es gesetzliche Betretungsverbote (auch für 
Geocacher und Crossläufer) und zwar für
•	 für Waldflächen und Wege (!) während der Dauer des Holzein-

schlags oder der Aufbereitung von Holz
•	 immer für Naturverjüngungen, Forstkulturen und Pflanzgärten
•	 für forst- oder jagdbetriebliche Einrichtungen (z.B. Jägerstände) 

oder
•	 für gesperrte Waldflächen, z.B. nach Sturmkatastrophen oder wäh-

rend Treibjagden

Radfahren 
Das Radfahren, auch mit Mountainbikes, ist in Wald und Feldflur 
während des ganzen Jahres außerhalb von Wegen verboten. Für 
Radfahrer gilt also, unabhängig von der Nutzung einer Fläche, ein 
generelles Wegegebot. 
Diese Wege müssen in der freien Landschaft zum Radfahren geeig-
net sein, im Wald eine durchgängige Mindestbreite von zwei Meter 
aufweisen. Abteilungsgrenzen und Schleifwege sind keine Wege 
und für Radfahrer, auch für Mountainbiker, tabu. Werden Weg als 
Radwege ausgewiesen, sollte der Eigentümer auf einem Vertrag be-
stehen, der u.a. die Haftung regelt. 
  
Reiten 
Das Reiten ist in der freien Landschaft nur „auf hierfür geeig-
neten	 (!)privaten und beschränkt öffentlichen Wegen“ erlaubt. 
Ähnlich ist dies im Wald. Nur ist es dort auf Fußwegen und ge-
kennzeichneten Wanderwegen unter 3 Meter Breite verboten. 
Wiesen, Felder und Äcker sind also für Reiter ebenso ganzjährig 
gesperrt wie im Wald Abteilungsgrenzen oder gar das Bestandes-
innere, außer Eigentümer oder Pächter erlauben dies ausdrücklich. 
Bei Privatwegen kann der Eigentümer das Reiten verbieten, wenn 
erhebliche Schäden oder eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-
lichen Nutzung zu erwarten sind. 
  
Verbote sind bußgeldbewehrt! 
Wer landwirtschaftliche Flächen entgegen der Verbote betritt bzw. 
außerhalb geeigneter Wege mit dem Fahrrad fährt oder reitet, be-
geht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 
15.000 € geahndet werden kann! Außerdem muss er Schadensersat-
zansprüche des Landwirts befürchten. 
  
Mit Hunden unterwegs 
Hundebesitzer, die ihren Vierbeiner sein Geschäft auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen verrichten lassen, geraten gleich mehrfach 
mit dem Gesetz in Konflikt. Hundekot muß als Abfall i. S. des Abfall-
rechtes ordnungsgemäß entsorgt werden (sonst Bußgeld bis zu 50 €). 
Das Verunreinigen von Grundstücken beim Betreten der freien Land-
schaft ist mit Bußgeldern von bis zu 15.000 Euro bewehrt. 
Ein Leinenzwang gilt nur in Naturschutzgebieten, falls in der Verord-
nung geregelt oder kraft Polizeiverordnung der Gemeinde. 
  
Quelle: BLHV 
  
 
Beratungsstelle für ältere Menschen und Ange-
hörige im Oskar-Saier-Haus weiterhin erreichbar 
Die Beratungsstelle für ältere Menschen und Angehörige mit Sitz im 
Seniorenzentrum Oskar-SaierHaus steht auch weiterhin für Fragen 
rund um das Thema gelingendes Leben im Alter sowie mit Informa-
tionen im Vor- und Umfeld von Pflege zur Verfügung. Ein persönli-
cher Kontakt kann zum Schutz aller zurzeit leider nicht erfolgen. 
Dennoch ist Frau Horn weiterhin telefonisch unter der Rufnum-
mer 07661 391 114 erreichbar. 
Sprechzeiten sind wie folgt: Montag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr 
Mittwoch 16 bis 18 Uhr Freitag 10 bis 12 Uhr. Ein Anrufbeantworter 
ist geschaltet. 
  
 
Der Start der Wanderbuslinien Wutachschlucht 
wird auf unbestimmte Zeit verschoben 
Die Buslinien, die das beliebte Wandergebiet von Löffingen, 
Bonndorf und Döggingen zu den Schluchten erschließen, sollten 
am 18. April wieder starten. Wegen des aktuell geltenden Kontakt-
verbotes haben sich die Aufgabenträger (Stadt Löffingen, Landkreis 
Waldshut, Stadt Bonndorf und Schwarzwald-Baar-Kreis) gemein-
sam mit Südbadenbus entschlossen, den Start zu verschieben. 
Über den neuen ersten Fahrtag wird zehn Tage vor Start informiert. 
 
Informationen zum Fahrplan und zu gegebener Zeit zum Startter-
min sind auf der Internetseite www.dbregiobus-bawue.de und auf 
den Homepages der Partner zu finden.
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Jobcenter Breisgau – Hochschwarzwald bietet 
neuen Online-Dienst an   
Mitteilungen online und mobil - Kundinnen und Kunden des 
Jobcenters Breisgau – Hochschwarzwald können ab sofort den 
neuen Postfachservice unter www.jobcenter.digital  von zu Hau-
se aus nutzen.  
  
Unter www.jobcenter.digital können Kundinnen und Kunden der 
Jobcenter Breisgau – Hochschwarzwald bereits seit Mai 2019 ihren 
Antrag auf Weiterbewilligung online stellen oder Veränderungen 
mitteilen. Ab sofort können Kundinnen und Kunden des Jobcenters 
Breisgau – Hochschwarzwald, die einen Online Zugang zu jobcenter.
digital haben, den Postfachservice als neuen Service nutzen. Über 
diesen Online-Dienst werden Nachrichten unkompliziert an das Job-
center Breisgau – Hochschwarzwald gesandt. Somit können Sie ab 
sofort elektronisch von zu Hause aus mit Ihrem Jobcenter in Kontakt 
treten.  
Dabei kann es um ganz verschiedene Anliegen gehen, wie beispiels-
weise Fragen zu Miete und Heizkosten, zur Beantragung von Leis-
tungen oder alle weiteren Fragen. Der neue Service funktioniert na-
türlich auch mobil über Ihr Smartphone. 
  
Weitere Informationen:  www.lkbh.de/jobcenter 
   
 

Freitag, 17.04.2020 
Markt in der Klosterschiire mit regionalen Produkten. Der Verkauf an 
den Markständen findet statt.
Bis auf weiteres gibt es jedoch keinen Verkauf und Verzehr von 
selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Getränken. 
  

 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden derzeit keine Veranstal-
tungen statt. Veranstaltungen, die für die kommenden Wochen 
geplant waren, fallen leider aus oder werden verschoben. Diese 
Maßnahme erfolgt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit 
aller Bürger sowie auf Anordnung (CoronaVO) der Landesregie-
rung Baden-Württemberg vom 16.03.2020.  

Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt die Tourist-Information 
für Publikumsverkehr geschlossen. 
Das Team der Tourist-Information ist dennoch weiterhin gerne 
für Sie da!  
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr
Telefonisch:  07661 907 980 oder per
E-Mail:   tourist-info@dreisamtal.de 
 
Alle Informationen zu Hol- und Bringservice der Gaststätten und 
weitere Angebote finden Sie immer aktuell auf
 www.dreisamtal.de 

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten  
mit Oberried   
Evang. Pfarramt: 
Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-62010, Email: 
eki-kirchzarten@t-online.de 
Pfarrer: Philipp van Oorschot, Tel. 904810 
  
Öffentliche Veranstaltungen sind bis mindestens einschl. 19. 
April nicht möglich, auch Gottesdienste können nicht gefeiert 
werden. Möglich sind aber Angebote zur „Selbstbedienung“:
Das Evangelische Gemeindezentrum (EGZ) ist tagsüber geöffnet 
für Stille und Gebet.  Anregungen durch Texte oder Bilder werden 
zur Verfügung gestellt. Auf 18.00 Uhr wird zum Gebet zu Hause 
eingeladen; um diese Zeit läuten die Glocken des Evangelischen 
Gemeindezentrums in Kirchzarten.  Die gemeinsame Uhrzeit soll 
die Verbindung miteinander zeigen. Gebetsvorschläge werden zur 
Verfügung gestellt. 
Angebote zu Fernsehgottesdiensten und Internetgottesdiensten 
und zu vielen weiteren Angeboten finden sich auf unserer Home-
page www.ekidreisamtal.de, auch Gottesdienste aus Kirchzarten 
und Stegen.  
  
Donnerstag, 16.04.2020  
ab 9.00 Uhr  Wie wird ein Osterlamm gebacken – und warum ge-
rade ein Osterlamm? Dazu gibt es im EGZ eine Erklärung und für 
Kinder ein Bild zum Ausmalen. 

Freitag, 17.04.2020   
ab 9.00 Uhr  Was hat der Hase mit Ostern zu tun? Dazu gibt es eine 
Erklärung im EGZ und – besonders für Kinder - einen Hasen zum 
Essen 
 
 
 
Kath. Pfarrgemeinden Oberried und Hofsgrund 

Pfarrgemeinderatswahl in der Seelsorgeeinheit Dreisamtal 

Wahlhandlung 
Es waren 12 Mitglieder des Pfarrgemeinderates zu wählen. Es 
standen 17 Kandidierende zur Wahl. Wahlberechtigte in der Kir-
chengemeinde: 8995. Anzahl Wähler/Innen insgesamt: 1000. Da-
von Online 726 und Briefwahl 274. Gültige Stimmzettel: 998. Un-
gültige Stimmzettel: 2. Wahlbeteiligung in %: 11,12. 
  
Mitglieder des neuen Pfarrgemeinderates 
-  Für den Stimmbezirk Kirchzarten – St. Gallus: Birkenmeier, Chris-

toph und Schweizer, Sophia 
-  Für den Stimmbezirk Stegen – Herz Jesu: Eschbach, Stefan und 

Kaiser, Matthias 
-  Für den Stimmbezirk Buchenbach – St. Blasius: Hog, Manfred 

und De Iacovo, Andrea 
- Für den Stimmbezirk Oberried – Mariä Krönung: Steiert, Ursula 
-  Für den Stimmbezirk Eschbach – St. Jakobus: Zähringer, Wolf-

gang und Wolf, Günter 
-  Für den Stimmbezirk Hofsgrund – St. Laurentius: Gab es keine 

Kandidaten 
  
Herr Theo Hirschbihl, Frau Marlies Lorenz und Frau Karola Lorenz 
wurden über Persönlichkeitswahl in den PGR gewählt. Eine offizi-
elle Kandidatur lag nicht vor. Die drei gewählten Personen haben 
die Wahl nicht angenommen, bekunden aber ihre Bereitschaft 
sich weiterhin, wie bisher, helfend und mit ihren Gaben in ihren 
Pfarreien einzubringen. 
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Dank 
Es stellte sich die Corona-Krise als ernstes Hindernis in den norma-
len Wahlablauf. Dass die Wahl nur noch kontaktlos möglich sein 
sollte, war eine noch nie dagewesene Situation. So stellte es sich 
als ein Segen heraus, dass bei der Wahl 2020 zum ersten Mal auch 
die online-Wahl angeboten werden konnte. Mit problemloser und 
anwenderfreundlicher Funktion, wurde diese von vielen Wählern 
angenommen. Viele Gemeindemitglieder haben dazu beigetra-
gen, dass die PGR Wahl 2020 so gut durchgeführt werden konnte. 

Vergelt´s Gott für all die geleistete Arbeit im Vordergrund und Hin-
tergrund. 

Gottes Schutz und Segen möge den neuen PGR in den kommen-
den Aufgaben begleiten. 

Kreuzwegstation zum Giersberg erneuert 
Der Sturm „Sabine“, der vor einigen Wochen auch in unserer Ge-
gend gewütet hat, brachte viel Schaden auch in unseren Wäldern. 
Unteranderem wurde auch die 6. Station des Kreuzweges durch 
zwei entwurzelte Bäume schwer beschädigt. Die Steinbildhauer-
werkstätte von Daniel Rösch in Stegen hat diesen Bildstock res-
tauriert. Es mussten viel zerbrochene Teile ergänzt werden. Herr 
Rösch hat diese Arbeit für die Kirchengemeinde umsonst ge-
macht. Dafür sein ihm ein herzliches Dankeschön gesagt. Hilfreich 
zu Seite stand bei den Transporten der schweren Steine Herr Rudi 
Steinhart aus Zarten mit seinem großen Waldschlepper. Auch ihm 
sein herzlich gedankt. Die schönen Blumenbeete vor den Kreuz-
wegstationen werden dankenswerterweise ehrenamtlich von Ge-
meindemitglieder gepflegt. Ein Gebetsspaziergang lädt uns ein 
vom Friedhof zur Giersbergkapelle zu pilgern. 

Ende des 
redaktionellen Teils

Digital immer informiert.
Damit Sie jederzeit und im vollem Umfang informiert sind, 

haben wir Ihnen die digitalen Ausgaben (My eBlättle) 
aller Heimatblätter die von uns produziert werden, 

bis auf weiteres für alle kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Unter www.myeblaettle.de ohne Anmeldung Ihre Ausgabe online lesen.
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Unsere beliebteste Aktion  
startet in den Frühling! 
6 Anzeigen schalten - 4 Anzeigen bezahlen*

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang starten Sie mit rabat-
tierten Anzeigen im „Blättle“. Starten auch Sie aktiv in 
den Frühling. Na, fühlt sich Ihr Frühlingsanfang schon gut 
für Sie an? 

Unsere Aktion gilt vom 9.3. - 8.5.20 in den 
Kalenderwochen 11 bis 19.

Starten Sie  
in den Frühling!

SICHERN SIE  

SICH JETZT  

IHREN RABATT! 

Bitte Aktionscode 

 P-2020-03* angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen 
liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvor-
lagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. 
Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden 
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen 
Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar (wöchentliche Erscheinungsweise) 
oder durch vier teilbar (14-tägige Erscheinungsweise) sein und 
in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten wer-
den. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei güns-
tigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode  
P-2020-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 



SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum baldigen zeitnahen Kauf:
Baugrundstück, EFH, DHH, REH, RMH,
Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

3-Zimmer-Wohnung in Oberried zu vermieten
1. OG in neuem MFH, ca. 77,40 m², Vinylboden, Fliesen,
Bad/DU/WC, EBK, Bj. 2017, Strom-Mix. 17 kWh/(m²*a), TG-Stellp.,
2 Balkone, Aufzug, KM 930,00 €, NK 195,00 €, TG 55,00 €, Kaution
2 KM, Bezug zum 01.06.2020.

Anfragen an:
info@quennet-hausverwaltung.de

oder unter Telefon 0 76 65 / 8 04 97-0




